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Einleitung 

Der Denunziant 
Willst wissen du mein lieber Christ, 
Wer aller Menschen Auswurf ist? 
Die Antwort liegt ja auf der Hand: 
Es ist allein der Denunziant.1 
 
Die Bezeichnung als Denunziant (von lat. denuntio2) ist im Deutschen seit jeher 
überwiegend negativ konnotiert und wird mit einem Verräter, Spitzel, Verleumder 
gleichgesetzt.3 Im Französischen ist allerdings begrifflich zu differenzieren, wie 
der Philosoph André Comte-Sponville in einem Interview, veröffentlicht auf der 
Internetseite des Wochenmagazins L’Express, ausführt:4 „La délation est cou-
pable par définition, comme le comfirme le Petit Larousse ,Dénonciation intéressé 
et méprisable’. Dénoncer est, en revanche, un terme neutre. La délation est une 
faute, car elle n’est pas fondée sur l’amour de la justice, sur la volonté de protéger 
les victimes ou les faibles, mais sur l’intérêt personnel.“5  
 
Trotz dieser terminologischen Feinheiten wird in der Sache das Anzeigen aus ei-
gensüchtigen, verächtlichen Motiven sowohl in der deutschen als auch in der fran-
zösischen Gesellschaft grundsätzlich missbilligt. Auch das Strafrecht steht dem 
nicht entgegen und verpflichtet Private gerade nicht generell zur Mitteilung.6 Es 
überlagert aber dann jene gesellschaftlichen Moralvorstellungen, wenn es um 

                                                 
 1 Erste Strophe aus dem Gedicht „Der Denunziant“ von Kegel, abgedruckt in „der Wahre Jakob“, 

1884, 63.  
 2 Georges (Handwörterbuch S. 2050) übersetzt denuntio u.a. mit kundtun, anzeigen, androhen.  
 3 S. nur L. Fischer S. 31; Foitzik S. 24; Hess S. 7. 
 4 Vidalie L’express am 04.04.2005, http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/la-delation-

peut-elle-etre- civique_486414.html (zugegriffen am 20.06.2017).  
 5 „Die Denunziation ist schuldhaft schon nach ihrer Definition wie der Petit Larousse [Nachschla-

gewerk, L.v.Z.] bestätigt: „verächtliche, eigene Interessen verfolgende Anzeige.“ Anzeigen ist ein 
neutraler Begriff. Die Denunziation ist ein Fehler, weil sie sich nicht auf der Liebe zur Justiz, dem 
Willen, die Opfer oder die Schwachen zu schützen, gründet, sondern auf persönlichem Interesse.“; 
vgl. auch Lamèthe La dénonciation S. 11, 26, 32; Robert La dénonciation S. 7; Tunc S. 64. 

 6 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 27.03.1968 - 1 Ws 86/88 = NJW 1968, 1343: „Das Strafrecht kennt 
keine allgemeine Verpflichtung des Privatmannes, von anderen geplante Delikte anzuzeigen. (…) 
Ist hiernach schon die Rechtspflicht zur Anzeige geplanter strafbarer Handlungen gesetzlich weit-
gehend beschränkt, so kann eine Pflicht des Untersuchungsgefangenen, bloße Ordnungsverstöße 
(…) zu melden keinesfalls anerkannt werden. Das tun, hieße der Denunziation unter den Gefan-
genen Tür und Tor öffnen.“.  

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018
L. von Zech, Zur Frage der Anzeigepflicht (§ 138 StGB) des in
die Tat Verstrickten, Juridicum – Schriftenreihe zum Strafrecht,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-21310-7_1

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-21310-7_1&amp;domain=pdf
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schwere strafbare Handlungen geht: So wird im deutschen Recht in § 138 StGB7 
prinzipiell jedem die strafbewehrte Pflicht auferlegt, sein Wissen über bevorste-
hende enumerativ genannte, schwere Straftaten (sog. Katalogtaten8) preiszugeben. 
Eine auf den ersten Blick ähnliche, wenn auch nicht deckungsgleiche Wertung 
liegt dem französischen Recht zugrunde, welches in dem Art. 434-1 des Code 
pénal (C. pén.)9 la non-dénonciation de crime, die Nichtanzeige von Verbrechen, 
pönalisiert.  
Auch wenn seit jeher Bedenken gegen die Normierung einer allgemeinen Anzei-
gepflicht bestehen10, hält der Gesetzgeber an ihr fest, indem er grundsätzlich je-
dem das strafbewehrte Gebot auferlegt. Doch wer kann „wer“ (§ 138 I StGB) bzw. 
„quiconque“ (Art. 434-1 C. pén.) überhaupt sein?  
 
Der unstreitig von der Norm erfasste „unbescholtene Bürger“ als (atypischer11) 
Normadressat erlangt sein Wissen häufig zufällig (z.B. „Aufschnappen“ eines Ge-
sprächs am Nachbartisch), da es ihm regelmäßig an anderen Zugangsmöglichkei-
ten zu den Informationen (etwa Kontakten ins kriminelle Milieu) fehlt - im Fol-
genden als Zufallsverpflichteter bezeichnet. Dagegen betrifft die von vornherein 
absehbare Gefahr, durch das Strafrecht zur Wissenspreisgabe gezwungen zu wer-
den, vor allem diejenigen, die einen gesicherteren Zugang zu den die Tat Planen-
den haben12; sie sind potentielle Wissensempfänger, bei denen das Zufallsmoment 
weit weniger wiegt als bei den Zufallsverpflichteten. Diese Gefährdungsverpflich-
teten verkehren zumindest gelegentlich in kriminellen Kreisen bzw. treten in Kon-
takt mit deren Mitgliedern oder werden sogar gestaltend tätig. Sie können somit 
eine gewisse Verbindung zu dem die Tat planenden Umfeld und/oder eine eigene 
strafrechtliche Vorbelastung aufweisen. Im Zuge späterer Ermittlungen ist die An-
nahme ihrer Verstrickung, die über die bloße wissentliche Untätigkeit hinausgeht, 
nicht fernliegend, sodass sich der Gefährdungsverpflichtete möglicherweise dem 
(ggf. unbegründeten) Vorwurf der Beteiligung ausgesetzt sieht. Kann dann von 
diesem immer noch - wie unstreitig von dem Zufallsverpflichteten - eine Anzeige 

                                                 
 7 Der aktuelle Normtext findet sich im Anhang „Gesetzestexte“. Eine entsprechende Regelung fin-

det sich für Soldaten der Bundeswehr auch in § 43 WStG (abgedruckt im Anhang „Gesetzes-
texte“).  

 8 Zur Kritik an der Auswahl und Erweiterung der Katalogtaten s. AK-StGB-Ostendorf § 138 Rn. 6; 
Sch/Sch-Sternberg-Lieben § 138 StGB Rn. 7; Krey/Heinrich/Hellmann BT 1 Rn. 880 (§ 177 StGB 
fehle im Katalog, krit. Maurach/Schroeder/Maiwald BT 2 § 98 Rn. 3); Kisker S. 177ff.; Mar-
quardt/v.Danwitz FS Rudolphi, S. 497ff. 

 9 Die Norm ist im Anhang „Gesetzestexte“ samt Übersetzung abgedruckt.  
 10 Dazu schon Bold S. 5f.; Hahn S. 41; Hepp ACnF 1849, 109ff., 137, 141f., 154; zur Notwendigkeit 

einer Normierung unter Auseinandersetzung mit anderen Ansichten: Foitzik S. 21ff., 68; Gillitzer 
S. 2ff.; krit. NK-StGB-Ostendorf § 139 Rn. 5; Kalck S. 24ff. 

 11 A/W/H/H-Hilgendorf BT § 46 Rn. 4. 
 12 So auch Stuckenberg FS Wolter S. 661, 670 Fn. 64. 
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verlangt werden oder bestehen gewisse Grenzen? Es stellt sich somit die praxis-
nahe Frage, wie sich eine Verbindung zur Vorhabentat auf die Strafbarkeit wegen 
der Nichtanzeige auswirkt. 
 
Ausgangspunkt für das Verständnis und für die Entwicklung einer Lösung soll die 
Annahme einer sicher feststehenden „Beteiligung“13 i.S.d. §§ 25, 26, 27, 30 StGB 
bzw. Art. 121-4, 121-6f. C. pén. sein. Eine auf diese Weise in das Tatgeschehen 
verstrickte Person, ob strafbar oder straflos, wird in der weiteren Arbeit von der 
Verf. nicht als Beteiligter, sondern als Intraneus (in Abgrenzung zum Extraneus) 
bezeichnet, um Friktionen mit dem in § 28 II StGB legaldefinierten Begriff der 
Beteiligung zu umgehen. Soweit es aber um die Wiedergabe der (deutschen und 
französischen) Ansichten in Rechtsprechung und Literatur geht, wird die dort ge-
wählte Terminologie beibehalten. 
 
Dabei sind im deutschen Recht für diese Problematik materiell-rechtliche Lösun-
gen, die von einem Tatbestandsausschluss bis hin zu einem Vorgehen erst auf 
Konkurrenzebene reichen, oder gar ein verfahrensrechtlicher Ansatz (Beweisver-
wertung) denkbar. Im französischen Recht ist eine genaue dogmatische Verortung 
aufgrund eines anderen Verbrechensaufbaus deutlich schwieriger. Möglicher-
weise ergeben sich aber jedenfalls aus dem Blick auf eine andere Rechtsordnung 
neue Denkanstöße für einen konsequenten Umgang im deutschen Recht, sofern 
eine gewisse Vergleichbarkeit der Regelungen gegeben ist. Zur vollständigen Er-
fassung der Problematik wird die Untersuchung prozessrechtlich um den Fall des 
nicht widerlegbaren Verdachts der „Beteiligung“14 (besser: der Mitwirkung an der 
Katalogtat als Intraneus) erweitert, als auch materiell-rechtlich auf die Fallkons-
tellationen einer sonstigen Verstrickung der Person, z.B. als Anschluss- oder Fahr-
lässigkeitstäter, erstreckt.  
 

A Stand der Forschung 

Diese Frage, die so alt ist wie das Delikt selbst, war zwar im deutschen Recht 
bereits Gegenstand zahlreicher Dissertationen, wurde aber bisher allenfalls als 
Teilaspekt behandelt.15 Bis heute mangelt es an einer ausführlichen Abbildung der 

                                                 
 13 Dies ist die im Schrifttum (s. z.B. Lackner/Kühl-Kühl § 138 StGB Rn. 6) und der Rspr. (s. z.B. 

BGH, Urt. v. 18.03.2004 - 4 StR 533/03 = NStZ 2004, 499, 500) weit überwiegend verwendete 
Terminologie. 

 14 Diese Terminologie gebrauchend: z.B. MK-StGB-Hohmann § 138 Rn. 25. 
 15 Zuletzt Kisker (S. 195) im Jahre 2002. 
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Diskussion16 und an einer sauberen Systematisierung der Ansätze, wie das teil-
weise widersprüchliche Verständnis der Primärquellen in der einschlägigen Lite-
ratur zeigt.17 Zudem fehlt es an einer umfangreichen Darstellung der aktuellsten 
Entwicklung in Praxis und Wissenschaft. Auch wird der Fokus in aller Regel nur 
auf den Intraneus gelegt, obwohl es weitere Fälle gibt, in denen jemand auf andere 
Weise in das Geschehen verstrickt ist. Noch geringer sind die Ausführungen im 
französischen Recht, dem es schon an einer grundlegenden, umfangreicheren Auf-
arbeitung fehlt. Schließlich wurden die beiden Delikte nur vor dem Hintergrund 
des anwaltlichen Schweigerechts (§ 139 III 2 StGB bzw. Art. 434-1 III C. pén.) 
von Wild im Jahre 2008 gegenübergestellt18; insbesondere die hier im Mittelpunkt 
stehende Problematik war bisher nicht Gegenstand einer rechtsvergleichenden Ar-
beit.  
 

B Ausstrahlungswirkung auf die Praxis und andere Normen 

Die Bedeutung der Anwendbarkeitsproblematik des Nichtanzeigevergehens auf 
die in das Tatgeschehen verstrickten Personen ist zudem, vor allem unter Berück-
sichtigung der aktuellen Geschehnisse, eine auch für die Praxis relevante Frage-
stellung, die darüber hinaus auf die Geltung anderer Normen Einfluss nehmen 
könnte.  
 

I Kein gegenteiliges Bild durch statistische Angaben zum Nichtanzeigevergehen 
in Deutschland und Frankreich 

Die Bedeutung lässt sich insbesondere nicht mit Blick auf die Statistiken zum 
Nichtanzeigevergehen im deutschen und französischen Rechtsraum verneinen. 
Zwar sind die sich auf das Delikt der unterlassenen Anzeige beziehenden Fallzah-
len niedrig: So führt die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), die Daten zum sog. 
Hellfeld erhält, d.h. den Straftaten bzw. Tatverdächtigen, von denen die Polizei 
Kenntnis erlangt19, die Ermittlungen wegen der Nichtanzeige geplanter Straftaten 
nach § 138 StGB in ihrem Jahrbuch nicht einmal gesondert, sondern nur unter der 
Straftatgruppe „Widerstand gegen die Staatsgewalt und Straftaten gegen die öf-
fentliche Ordnung“ auf, welche 147.502 Fälle für das Jahr 2016 aufweist, was 2,3 

                                                 
 16 Allenfalls in Ansätzen bei Stuckenberg FS Wolter S. 661ff. 
 17 S. z.B. Fn. 122. 
 18 Wild S. 71, 86ff., 173, 176.  
 19 Schwind § 2 Rn. 68. 
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% der gesamten Straftaten entspricht.20 Es wurde dabei gegen 118.496 Tatver-
dächtige (von insgesamt 2.360.806) ermittelt.21 Selbst in den detaillierteren Anga-
ben der PKS-Grundtabelle werden nur 62 Fälle wegen § 138 StGB (mit 61 Tat-
verdächtigen) geführt22, auch wenn sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr fast 
verdreifacht haben.23 Noch geringer sind die Zahlen der Strafverfolgungsstatistik 
(StVstat) aus dem Jahre 2015, die für das Nichtanzeigevergehen 24 Abgeurteilte 
und 16 Verurteilte registriert hat.24 In Frankreich werden Verurteilungen wegen 
Art. 434-1 C. pén. nicht einmal einzeln, sondern lediglich unter der Sammelbe-
zeichnung „Autres [condamnations pour des infractions d’, L.v.Z.] ordre admi-
nistratif et judiciaire“25 (diese umfasst ganze 15 Delikte26) geführt27, sodass von 
den dort genannten 2.309 Verurteilungen im Jahre 201528 wiederum nur ein nicht 
näher bestimmbarer Anteil auf Art. 434-1 C. pén. entfällt.  
 
Allerdings ist der Schluss, aufgrund der geringen Fallzahlen von einer Irrelevanz 
für die Praxis zu sprechen, aus mehreren Gründen verfehlt: Erstens dürfen diese 
Zahlen nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen im Kontext der Recht-
sprechung gesehen werden. In der deutschen Rechtspraxis kann seit einer Recht-
sprechungsänderung des Bundesgerichtshofs im Jahre 201029 jedenfalls derjenige 
wegen des Nichtanzeigevergehens verurteilt werden, dessen Mitwirkung an einer 
Katalogtat nicht nachgewiesen, der Verdacht aber auch nach Abschluss der Be-
weisaufnahme nicht ausgeräumt werden kann (sog. Non-liquet-Situation30). Damit 
kann sich jede polizeiliche Ermittlung und jede Anklage wegen einer Katalogtat 
im Ergebnis zu einer Verurteilung aus § 138 StGB wandeln. Folglich können auch 
die von der PKS erfassten, in § 138 StGB aufgezählten Katalogtaten potenziell „§ 
138-Fälle“ werden, da die strafrechtliche Einschätzung für die Einordnung nach 
Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt31 und sich diese Bewertung im 

                                                 
 20 BKA (Hrsg.), PKS 2016, Bd. 1, S. 19.  
 21 BKA (Hrsg.), PKS 2016, Bd. 3, S. 32. 
 22 BKA (Hrsg.), PKS-Standardtabellen 2016, Tabelle 01, Nr. 620010.  
 23 BKA (Hrsg.), PKS-Standardtabellen 2015, Tabelle 01, Nr. 620010: 24 Fälle mit 26 Tatverdächti-

gen.  
 24 StBA (Hrsg.), StVStat 2015, S. 28f.  
 25 Sonstige [Verurteilungen wegen Straftaten gegen] die Verwaltungs- und Justizordnung. 
 26 Ministère de la Justice (Hrsg.), Les condamnations en 2015, S. 247. 
 27 Best. Lameyre/Cardoso Citoyens et délateur S. 144, 146 Fn. 2. 
 28 Ministère de la Justice (Hrsg.), Les condamnations en 2015, S. 59.  
 29 BGH, Urt. v. 19.05.2010 - 5 StR 464/09 = BGHSt 55, 148; näheres dazu im 1. Teil B I 1 e) (S. 

117). 
 30 Zum Begriff: Feigen S. 37; Wasmuth/Waterkamp JA 2005, 509. 
 31 Denn der Abschluss der Ermittlungen ist der maßgebliche Erfassungszeitpunkt der PKS (vgl. BKA 

(Hrsg.), PKS 2016, Bd. 1, S. 8). 
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weiteren Verlauf des Strafverfahrens durchaus verändern kann. Somit sind auch 
folgende Zahlen aus der PKS-Grundtabelle32 in die Gesamtbetrachtung miteinzu-
stellen: 
 

Katalogtat aus § 138 

StGB33 
Fälle Tatverdächtige 

§ 146 StGB34 3.076 2.566 
§ 151 StGB35 2 2 
(§ 152 StGB36 11 11) 
§ 152b StGB37 8810 196 
§ 211 StGB38 00.761 784 
§ 212 StGB39 01.630 1.969 
(§ 232 StGB40 539 554) 
§ 234 StGB41 3 5 
§ 239a StGB42 54 127 
§ 239b StGB43 23 52 
§§ 249-252, 255, 316a 
StGB44 

43.009 28.120 

§§ 306-306c StGB 11.688 4.170 
§ 307 StGB 0 0 
(§ 308 StGB45 1.883 587) 

                                                 
 32 BKA (Hrsg.), PKS-Standardtabellen 2016, Tabelle 01, Nr. 620010. 
 33 Im Folgenden werden nur die Katalogtaten aus § 138 StGB angeführt, für die Werte in der Tabelle 

(s. Fn. 32) zu finden sind. Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden die Straftatenschlüssel (s. 
folgende Nrn. in den nachfolgenden Fn.) mitangegeben.  

 34 Addition der Zahlenwerte aus den Nrn. 550010, 551010, 552010. 
 35 Nr. 550020. 
 36 Nr. 550030. Die Zahlen beziehen sich auf den gesamten § 152 StGB, wohingegen § 138 I Nr. 4 

StGB nur § 152 i.V.m. § 146 (ggf. auch § 151) StGB erfasst, sodass diese Werte nur bedingt 
aussagekräftig sind und daher nicht in die Gesamtbetrachtung miteingestellt werden.  

 37 Addition der Zahlenwerte aus den Nrn. 553120, 553220. 
 38 Nr. 010000. 
 39 Nr. 020010. 
 40 Nr. 89500. S. aber entsprechend Fn. 36: § 138 I Nr. 6 StGB lässt nur § 332 III 2 StGB als Katalogtat 

ausreichen.  
 41 Nr. 231100. § 234 StGB ist ein Verbrechen und daher nach § 138 I Nr. 6 a.E. anzeigepflichtig.  
 42 Nr. 233000. 
 43 Nr. 234000. 
 44 Nr. 210000. 
 45 Nr. 675200. S. aber entsprechend Fn. 36: § 138 I Nr. 8 StGB lässt nur § 308 I-IV StGB als Kata-

logtat ausreichen.  
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(§ 309 StGB46 00.000 0) 
§ 310 StGB47 00.019 00.021 
§ 313 StGB48 00.0010 00.003 
§ 314 StGB49 00.004 00.002 
(§ 315 StGB50 02.808 01.614) 
(§ 315b StGB51 16.317 08.777) 
(§ 316c StGB52 00.00? 00.00?) 
Gesamt53 61.089 38.017 

Zwar wird nicht in jedem dieser Fälle eine Strafbarkeit wegen der Nichtanzeige in 
Betracht kommen, jedoch ist mit der Rechtsprechung vor allem bei komplexen 
Beteiligungs- und Mitwirkungsgeflechten (die PKS versteht unter einem Tatver-
dächtigen sowohl Täter als auch Teilnehmer54) zumindest an § 138 StGB als „Not-
nagel“ zu denken, sollte sich der Tatverdacht wegen einer Intraneus-Mitwirkung 
an einer Katalogtat nicht erhärten, sodass § 138 StGB in deutlich mehr Fällen re-
levant sein kann.55  
 
Zweitens können die Statistiken nur das sogenannte Hellfeld abbilden (s.o.); die 
Zahl der untätig gebliebenen Mitwisser, deren Strafbarkeit nicht registriert ist, 
dürfte deutlich höher liegen. Auch sind Einstellungen des Strafverfahrens mangels 
Nachweisbarkeit oder aus Opportunitätsgesichtspunkten (vgl. §§ 153ff. StPO) 
denkbar, was ein Grund für die geringe Anzahl an Abgeurteilten und Verurteilten 
sein dürfte. Des Weiteren weist die StVStat immer nur das schwerste Delikt aus, 
weswegen die Person abgeurteilt bzw. verurteilt wurde56 - § 138 StGB als Verge-
hen kann dann leicht durch schwerere Delikte verdrängt werden.  
 

                                                 
 46 Nr. 675300. S. aber entsprechend Fn. 36: § 138 I Nr. 8 StGB lässt nur § 309 I-IV StGB als Kata-

logtat ausreichen.  
 47 Nr. 675400. 
 48 Nr. 679010. 
 49 Nr. 677000. 
 50 Nr. 670024. S. aber entsprechend Fn. 36: § 138 I Nr. 8 StGB lässt nur § 315 III StGB als Katalogtat 

ausreichen. 
 51 Nr. 670025. S. aber entsprechend Fn. 36: § 138 I Nr. 8 StGB lässt nur § 315b III StGB als Kata-

logtat ausreichen. 
 52 § 316c StGB wird zur zusammen mit anderen Delikten gegen die persönliche Freiheit genannt, s. 

Nr. 230000. 
 53 Mit Ausnahme der Zahlen, die in Klammern gesetzt sind.  
 54 BKA (Hrsg.), PKS 2016, Bd. 1, S. 56. 
 55 So auch Stuckenberg FS Wolter S. 661 („Auffangfunktion“). 
 56 Schwind § 2 Rn. 11 („künstlicher Zählverlust“).  


